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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1974

Norm

ABGB §1295 III

UWG §25

Rechtssatz

Wer sich von der Verö4entlichung einer seinen Konkurrenten betre4enden in einem Verfahren wegen unlauteren

Wettbewerbs er7ossenen Entscheidung nicht nur die Schädigung des Konkurrenten sondern auch eine Förderung

seiner eigenen wirtschaftlichen Interessen verspricht, handelt nicht schikanös.
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